
 Festsetzungen zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Laupheim-Ost” Änderung 2

Die Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind:

Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 
2585) 

Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  23.  01.1990 
(BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Art.  3 des Gesetzes 
vom 22. 04.1993 (BGBl.  I S.  466)

Die Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl.  I 1991 S.  58)

Die Landesbauordnung Baden-Württem-
berg (LBO - BW)

in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357)

In Ergänzung zum zeichnerischen Teil werden folgende Festsetzungen getroffen:

1. Planungsrechtliche Festsetzungen
[§ 9 BauGB, BauNVO und PlanzVO]

1.1 Art der baulichen Nutzung
[§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1  - 11 BauNVO]

Gewerbegebiet [§ 8 BauNVO]

Im Gewerbegebiet sind innenstadtrelevante Einzelhandelsbetriebe, wie z. B. der Branchen 
Nahrungs- und Genussmittel einschließlich der Reform- und Diätwaren, Drogeriewaren, 
Bekleidung,  Hausrat,  Elektrowaren  (außer  Elektrogroßgeräte),  Bücher,  Schreibwaren, 
Schmuck, Optik, Foto, Sport- und Spielwaren nicht zulässig. [§ 1 (9) i. V. m. § 1 (5) BauNVO]

Die Nutzungen gemäß § 8 (3) Nr. 1 BauNVO (Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-
personal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter) sind allgemein zulässig, sofern die 
Zweckbestimmung des Gebiets gewahrt bleibt. [§ 1 (6) Nr.  2 BauNVO]

Die Nutzungen gemäß § 8 (3) Nr.  3 (Vergnügungsstätten) sind nicht Bestandteil des Be-
bauungsplans und damit nicht zulässig. [§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO]

eingeschränktes Gewerbegebiet [§ 8 BauNVO]

Im eingeschränkten Gewerbegebiet sind innenstadtrelevante Einzelhandelsbetriebe, wie 
z. B. der Branchen Nahrungs- und Genussmittel einschließlich der Reform- und Diätwa-
ren,  Drogeriewaren,  Bekleidung,  Hausrat,  Elektrowaren (außer Elektrogroßgeräte),  Bü-
cher, Schreibwaren, Schmuck, Optik, Foto, Sport- und Spielwaren nicht zulässig.  [§ 1 (9) 
i. V. m. § 1 (5) BauNVO]

Der äquivalenter Dauerschallpegel darf Werte von 60 dB (A) am Tag und 45 dB (A) in der 
Nacht nicht überschreiten. [§ 1(5) BauNVO] 

Die Nutzungen gemäß § 8 (3) Nr. 1 BauNVO (Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-
personal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter) sind allgemein zulässig, sofern die 
Zweckbestimmung des Gebiets gewahrt bleibt. [§ 1 (6) Nr.  2 BauNVO]

Die Nutzungen gemäß § 8 (3) Nr.  3 (Vergnügungsstätten) sind nicht Bestandteil des Be-
bauungsplans und damit nicht zulässig. [§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO]
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Nutzung auf Flst. 1144/2

Abweichend von den Bestimmungen des § 8 BauGB ist die derzeitige Wohnnutzung zu-
lässig, solange keine gewerbliche Nutzung erfolgt. Erweiterungen und Erneuerungen die-
ser Anlage sind allgemein zulässig. [§ 1(10) BauNVO]

1.2 Maß der baulichen Nutzung
[§ 9  (1) Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16  -  21a BauNVO]

Grundflächenzahl [§ 19 BauNVO] 

Festsetzung im Plan als Höchstgrenze

Die Bestimmungen des § 19 (4) Satz 2 BauNVO (eine Überschreitung der Grundfläche 
durch Nebenanlagen) sind nicht anzuwenden.

Die Grundflächenzahl kann gemäß § 17 (2) BauNVO auf 0,8 erhöht werden, wenn die un-
ter Ziffer 1.10 Nr. 1 und 2 (private Ausgleichsmaßnahmen) genannten Voraussetzungen 
erfüllt sind.

Traufhöhe [§ 18 BauNVO]

Die Traufhöhe wird von OK Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFH) bis zum Schnittpunkt 
der  Außenseite  der  aufsteigenden  Wand mit  der  Dachhaut  oder  bis  zum oberen  Ab-
schluss der aufsteigenden Wand gemessen. Sie darf folgende Höhen nicht überschreiten:

Z = II 9,0 m

Z = III 13,5 m

Z = IV 18,0 m

Die Festsetzungen der Ziffer 1.14 (Flugsicherheitsbereich) bleiben unberührt.

Ausnahmen [§ 16 (6) BauNVO i. V. m. § 31 (1) BauGB]

Hochregallager  und sonstige  technisch bedingte  Überschreitungen  können zugelassen 
werden. Die Festsetzungen der Ziffer 1.14 (Flugsicherheitsbereich) bleiben unberührt.

Zahl der Vollgeschosse [§ 20 BauNVO]

Festsetzung im Plan als Höchstgrenze 

1.3 Bauweise
[§ 9(1) Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO]

abweichende Bauweise: offene Bauweise, jedoch Gebäudelänge nicht begrenzt

1.4 Überbaubare Grundstücksfläche
[§ 9( 1) Nr.  2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO]

Die überbaubare Grundstücksfläche ist im Planteil durch Baugrenzen festgesetzt.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind Garagen und Nebenanlagen im Sin-
ne des § 14 (1) BauNVO nicht zulässig.
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1.5 Von der Bebauung freizuhaltende Flächen
[§ 9 (1) Nr. 10 BauGB]

Sichtdreiecke

Im Planteil sind Sichtflächen an den Einmündungen zu übergeordneten Straßen festge-
setzt.

Sichtflächen an Straßeneinmündungen sind von jeder sichtbehindernden Nutzung (Be-
pflanzung, Einfriedung,  Nebengebäude,  etc.),  die eine maximale Höhe von 0,8 m über 
Fahrbahnkante überschreitet, freizuhalten.

Bauverbot entlang überörtlicher Straßen

Bauliche Anlagen haben einen Abstand von mindestens 15 m zur K 7582 / K 7516 einzu-
halten.

1.6 Verkehrsflächen
[§ 9 (1) Nr. 11 BauGB]

Die  Zweckbestimmung  der  Verkehrsflächen  ist  im  Planteil  festgesetzt.  Entlang  der 
K  7582 / K  7516 besteht ein Zufahrtsverbot für private Grundstücke.

1.7 Flächen für Versorgungsanlagen, und Ab-
wasserbeseitigung 
[§ 9 (1) Nr. 11 BauGB]

Flächen und Art der Nutzung sind im Planteil festgesetzt.

Im Bebauungsplan sind Flächen zur Aufnahme und Ableitung des Niederschlagswassers 
(Mulden) festgesetzt. Ihr Anteil darf 10  % der zu entwässernden Fläche nicht unterschrei-
ten. Auf Gewerbeflächen, die nicht an das öffentliche Muldensystem angeschlossen sind, 
sind mindestens 10  % der Fläche für ein eigenes Muldensystem vorzuhalten. Alle Mulden 
sind mit einem Überlauf in den Regenwasserkanal zu versehen.

1.8 Grün- und Freiflächen
[§ 9 (1) Nr. 15 BauGB]

Die Grünflächen und ihre Zweckbestimmung sind im Planteil festgesetzt.

1.9 Wasserflächen
[§ 9 (1) Nr. 16 BauGB]

Die im Planteil festgesetzten Wasserflächen (Regenrückhaltebecken) dienen der Rückhal-
tung und Versickerung des vom Regenwasserkanal hergeleiteten Niederschlagswassers. 
Sie erhalten einen Überlauf in den Vorfluter.
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1.10 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur- und Landschaft

[§ 9 (1) Nr.  20 BauGB]

Niederschlagswasser

Anfallendes Dach- und Hofflächenwasser ist den vorhandenen öffentlichen oder privaten 
Mulden zuzuführen. Die Muldenflächen sind als artenreiche Wildkrautflächen mit einjähri-
ger Mahd mit gruppenweise angeordneten Gehölzen zu entwickeln.

Beleuchtung

Für die Außenbeleuchtung sind nur mit dem Lichtstrahl nach unten gerichtete Natrium-
dampflampen zulässig.

private Ausgleichsmaßnahmen

1. Eine höhere Grundflächenzahl gemäß Ziffer 1.2 ist unter der Maßgabe zulässig, dass 
die zusätzliche Versiegelung durch eine oder beide der nachfolgenden Begrünungs-
maßnahmen ausgeglichen werden:

• Fassadenbegrünung;  die Fläche der begrünten Fassade muss der Fläche der 
Überschreitung entsprechen.

• Dachbegrünung; die begrünte Dachfläche muss der Fläche der Überschreitung ent-
sprechen.

2. Eine höhere Grundflächenzahl gemäß Ziffer 1.2 ist unter der Maßgabe zulässig,

• dass die Befestigungen der Hofflächen mit wasserdurchlässigem Belag erfolgt,

• oder der Anteil der Nutzung der erneuerbaren Energien entsprechend EEWärmeG um 
weiter 10% erhöht wird.

1.11 Leitungsrecht
[§ 9 (1) Nr.  21 BauGB]

Im Planteil ist der Schutzbereich einer 20-kV-Freileitung festgesetzt.

Im Planteil sind Leitungsrechte für eine Hauptwasserleitung sowie für Telekommunikati-
onsanlagen festgesetzt.

1.12 Anlagen  und  Vorkehrungen  zum  Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen

[§ 9 (1) Nr.  24 BauGB]

Schallschutz

Entlang der mit Planzeichen gekennzeichneten Baugrenzen sind an den Außenwänden 
und Fenstern, die einen Abstand von 60 m zu Fahrbahnmitte der Kreisstraße unterschrei-
ten Schallschutzmaßnahmen gemäß DIN 4109 erforderlich.

fs-GE-LPH-Ost.odt 4/8



 Festsetzungen zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Laupheim-Ost” Änderung 2

1.13 Anpflanzen  und  Erhalten  von  Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Anpflanzungen

[§ 9 (1) Nr.  25 a  +  b BauGB]

Pflanzbindung

Die gekennzeichneten Bäume sind dauerhaft zu erhalten. Bei Baumaßnahmen sind aus-
reichende Schutzmaßnahmen vorgesehen.

Pflanzgebot auf Privatflächen

Entlang aller Grundstücksgrenzen, die nicht an eine festgesetzte Grünfläche grenzen, ist 
ein  Grundstücksstreifen  von mindestens  2,50 m durchgehend  mit  Bäumen und Sträu-
chern zu begrünen. Ausnahmen durch Grenzbauten, die unter das Abstandsprivileg des 
§ 6 LBO fallen, können zugelassen werden, bei notwendigen Stellplätzen, Zufahrten und 
Zugängen kann der Abstand ausnahmsweise verringert werden. In beiden Fällen ist an 
anderer Stelle gleichwertiger Ersatz zu schaffen.

Je 350 m² Grundstücksfläche ist ein einheimischer hochstämmiger Laubbaum zu pflan-
zen. Bei sehr großen Grundstücken (ab ca. 1 ha) kann die Anzahl der zu pflanzenden 
Bäume reduziert werden (bis auf einen Baum je 750  m² Grundstücksfläche).

Zusätzlich ist je 8 Stellplätze ein hochstämmiger heimischer standortgerechter Laubbaum 
zu pflanzen.

Der Erhalt vorhandener Bäume wird dergestalt angerechnet, dass für jeden erhaltenen 
Baum sich die Zahl der zu pflanzenden Bäume um fünf reduziert.

1.14 Zuordnung von Flächen und/oder Maßnah-
men im Sinne des § 1a(3) BauGB an ande-
rer Stelle
§ 9 (1a) Satz 2 BauGB 

Für dieses Baugebiet besteht gemäß Umweltprüfung ein Bedarf an Ausgleichsflächen. Dem 
durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff werden daher als Ausgleichsmaßnahme 
interne und externe Flächen zugeordnet, wie im Umweltbericht beschrieben, bzw. nach Öko-
punkten verrechnet. Bei den internen Flächen handelt es sich um die Schaffung eines durch-
gängigen Grünzuges zwischen Ludwig-Bölkow-Str.  und der ehemaligen Kreisstraße (Wal-
pertshofer Str.). Bei den externen Ausgleichsmaßnahmen handelt es sich um den noch nicht 
einer Maßnahme zugeordneten Teil  der Ausgleichsfläche im Bereich „Hartweg – Kleines 
Eschle III“ (Streuobstwiese, 4.640 m²) sowie um eine Teilfläche im Bereich der geplanten Ent-
wässerungsmulden im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Häldelesberg IV“ („Schmids 
Loch“, 549,5 Punkte nach Städtetagsliste). Die Ausgleichsflächen befinden sich im Eigentum 
der Stadt Laupheim. Im Falle einer Umnutzung des „Feldwebelwohnheims“(Walpertshofer 
Straße 12) entsteht ein zusätzlicher Bedarf von 1.167 Punkten. 

1.15 Sonstige Festsetzungen 

Nutzung auf Zeit

Die  Festsetzung  „eingeschränktes  Gewerbegebiet“  verliert  ihre  Gültigkeit,  sobald  die 
Wohnnutzung auf  Flst.  1144/2  zugunsten gewerblicher  Nutzung aufgegeben wird.  Die 
Nachfolgenutzung ist „Gewerbegebiet“ ohne Einschränkungen. [§ 9 (2) BauGB]
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Altlasten

Innerhalb des Plangebiets ist eine Altlastenverdachtsfläche gekennzeichnet. [§ 9 (5) BauGB]

Sonstiges

Flächen mit unterschiedlicher Nutzung sind mit Knötellinie voneinander abgegrenzt.

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans ergibt sich aus dem 
Planteil. [§ 9 (7) BauGB]

Flugsicherheitsbereich (LuftVG)

Das Plangebiet liegt im Einwirkungsbereich des militärischen Flugplatzes Laupheim. Die 
Höhenbeschränkungen  des  Flugsicherheitsbereichs  sind  im  Planteil  eingetragen.  Die 
räumliche Nähe zum Flugplatzrundsuch- /sekundärradar kann die Realisierung von Bau-
maßnahmen im  Zuge  des  Bebauungsplans  grundsätzlich  in  Aussicht  gestellt  werden, 
wenn die maximale Bauhöhe 564 m üNN nicht übersteigt. 

Die Standorte und Gebäudekubaturen sind frühzeitig mit der Militärischen Luftfahrtbehör-
de abzustimmen, ggf. kann ein signaturtechnisches Gutachten erforderlich werden. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass reflexionsmindernde Materialien Ver-
wendung finden bzw. die Gebäudestruktur entsprechend angepasst wird.

2. Örtliche Bauvorschriften
[§ 74 LBO-BW]

2.1 Fassaden

Die Verwendung Radar reflektierender Bauteile ist unzulässig.

2.2 Dach

Die Dachneigung darf maximal 28° betragen; ausgenommen davon sind Tonnendächer, 
Scheddächer und untergeordnete Dachteile. Technisch bedingte Ausnahmen können eben-
falls zugelassen werden.

Dachaufbauten, soweit nicht technisch bedingt, sind unzulässig.

Bei Dacheindeckungen aus Metall  sind nur umweltneutrale Materialien zulässig. Insbe-
sondere unzulässig sind unbeschichtete Dacheindeckungen aus Buntmetallen.

2.3 Freiflächen

Nicht überdachte Lagerflächen und Stellplätze sowie deren Zufahrten sind mit wasser-
durchlässigen Belägen zu versehen. Den Boden versiegelnde Beläge sind nur dann 
zulässig, wenn dies aus Gründen des Umweltschutzes bzw. betriebstechnisch notwen-
dig ist.

Die nicht überbauten und nicht für Stellplätze, innere Erschließung und Lagerflächen not-
wendigen Grundstücksflächen sind zu begrünen.
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2.4 Einfriedigungen

Einfriedigungen sind in Form von Naturhecken, Holzzäunen oder begrünten Maschen-
draht bzw. Stahlmattenzäunen zulässig. Zäune dürfen eine Höhe von 2,0 m nicht über-
schreiten.

Einfriedigungen  müssen  von  befahrbaren  Verkehrsflächen  einen  Mindestabstand  von 
50 cm einhalten.

2.5 Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung erlaubt. Sie sind nur an Gebäuden, 
oder als Pylon zulässig. Pylone dürfen das höchste Gebäude auf dem gleichen Grund-
stück um maximal 6  m überragen. Die Bestimmungen der Ziffer 1.14 (Flugsicherheitsbe-
reich) bleiben unberührt.

Lichtwerbung in Form von Lauf-, Wechsel- oder Blinklicht ist unzulässig. 

3. Hinweise

3.1 Flugbetrieb 

Durch den Fluglärm ist tags und nachts mit Belästigungen zu rechnen. Es bestehen keine 
Rechtsansprüche gegen den Bund, die mit Beeinträchtigungen durch den Flugbetrieb be-
gründet werden.

Für die Aufstellung eines Baukrans ist eine gesonderte Genehmigung einzuholen.

3.2 Hinweise  zugunsten  des  Naturhaushaltes 
und der Landschaftsgestaltung

Es wird empfohlen, die Dachflächen und die Gebäudefassaden so weit wie möglich zu be-
grünen.

3.3 Geologie

Innerhalb des Plangebiets gibt  es Böden mit  unterschiedlichem Setzungsverhalten.  Es 
wird empfohlen, eine ingenieurgeologische Beratung in Anspruch zu nehmen.

3.4 Energieversorgung

Das Baugebiet wird mit Gas versorgt. Aus Gründen des Umweltschutzes wird die Nutzung 
von Gas oder die Nutzung regenerativer Energieträger empfohlen.

3.5 Altlasten

Innerhalb des Plangebiets wurden Entmunitionierungsarbeiten nach dem neuesten Stand 
der Technik vorgenommen, sodass ein Risiko durch Munitionsreste weitestgehend auszu-
schließen ist.
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3.6 Denkmalschutz

Sollten bei Eingriffen in den Boden archäologische Funde zum Vorschein kommen, oder 
Mauern, Gruben, Brandschichten oder sonstige Baureste angeschnitten werden, ist die 
archäologische Denkmalpflege sofort zu benachrichtigen. Auf §  20 des Denkmalschutzge-
setzes (zufällige Funde) wird hingewiesen.

3.7 Pflanzliste

Die im Anhang des Umweltberichts beigefügte Pflanzliste sollte bei Neupflanzungen be-
achtet werden.

3.8 Begründung

Maßgebend für den Bebauungsplan ist die Begründung in der Fassung vom 05.11.10.

Laupheim, den 05.11.10, geändert am 03.02.11

Jacobsen Schmid-Selig
Stadtplanung Stadtbaumeister
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